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Aufgrund von EU-Richtlinien, in Osterreich im
Bundesgesetz  Uber die Einlagensicherung und
Anlegerentschadigung bei Kreditinstituten (ESAEG) und
im Bankwesengesetz (BWG 2018) umgesetzt, ist jedes
Kreditinstitut, das Einlagen entgegennimmt bzw.
sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungen erbringt,
gesetzlich  verpflichtet, einer  Sicherungseinrichtung
anzugehoren.

Die DenizBank AG unterliegt als Osterreichische Bank
uneingeschrankt den &sterreichischen Bestimmungen zur
Einlagensicherung und Anlegerentschadigung (ESAEG
und BWG 2018). Die DenizBank AG ist Mitglied bei der
gesetzlichen einheitlichen Sicherungseinrichtung
Einlagensicherung  AUSTRIA GmbH (ESA). Als
Zweigniederlassung der in Osterreich ansassigen
DenizBank AG unterliegt die DenizBank (Wien) AG
insoweit den Osterreichischen Bestimmungen.

1. EINLAGENSICHERUNG

Die Einlagen naturlicher und nicht natirlicher Personen
sind pro Einleger und pro Kreditinstitut mit einem
Hochstbetrag von EUR 100.000,00 gesichert. Fir

bestimmte Sonderfille, sogenannte ,zeitlich begrenzt
gedeckte Einlagen*® (z.B. Einlagen aus
Immobilientransaktionen privat genutzter
Wohnimmobilien; Auszahlungen von

Versicherungsleistungen oder Entschadigungen wegen

Straftaten; Einzahlungen, die gesetzlich vorgesehene
Zwecke erflllen — genauere Informationen sind der
Homepage der Einlagensicherung

www.einlagensicherung.at zu entnehmen) kann innerhalb
von 12 Monaten nach Eintritt des Sicherungsfalls bei der
Sicherungseinrichtung der Antrag gestellt werden, dass
die Einlage bis zu einem Betrag von EUR 500.000,00 zu
erstatten ist.

Die Einlagensicherung gilt je Kunde (Einleger), nicht je
Konto. Bei einem gemeinschaftlich gefiihrten Konto hat
somit grundsatzlich jeder (legitimierte) Kontoinhaber
Anspruch auf Entschadigung. Grundsatzlich wird bei der
Zuordnung der Guthaben auf Gemeinschaftskonten von
einer 1:1 Aufteilung ausgegangen. Den Kontoinhabern
steht es jedoch frei, dem Kreditinstitut noch vor Eintritt des
Sicherungsfalles eine schriftliche Regelung zu Gibergeben,
die von der 1:1 Aufteilung abweicht. Bei Eintritt eines
Sicherungsfalles ist dann der gewahlte
Aufteilungsschlissel fur die Zuordnung heranzuziehen.

Einlagen auf einem Konto, Uber das zwei oder mehrere
Personen als Gesellschafter einer offenen Gesellschaft,
einer Kommanditgesellschaft, einer  Gesellschaft
burgerlichen Rechts oder einer diesen Gesellschafts-
formen entsprechenden Gesellschaft nach dem Recht
eines Mitgliedstaates oder eines Drittlandes verfigen
kénnen, werden bei der Berechnung des Hochstbetrages

zusammengefasst und als Einlage eines Einlegers
behandelt; dies gilt in gleicher Weise fur Guthaben und
sonstige Forderungen aus Wertpapiergeschaften.

2, ANLEGERENTSCHADIGUNG

Nach Osterreichischem Recht sind Wertpapiere im
Insolvenzfall der depotfihrenden Bank den Anlegern von
dem betroffenen Kreditinstitut zurlickzustellen. Da die
Wertpapiere von der Depotbank lediglich verwahrt
werden, kann der Kunde als Eigentiimer der W ertpapiere
im Insolvenzverfahren einen Antrag auf Aussonderung
der Papiere stellen.

Geldforderungen aus der Anlegerentschadigung sind
sowohl bei natiirlichen Personen als auch bei juristischen
Personen mit héchstens EUR 20.000,00 gesichert.
Forderungen von nicht nattrlichen Personen sind jedoch
mit 90% der Forderung aus Wertpapiergeschaften pro
Anleger und per Kreditinstitut begrenzt.

3. ABGRENZUNG - EINLAGENSICHERUNG UND
ANLEGERENTSCHADIGUNG

Im Normalfall fallen alle Arten von Einlagen/Guthaben,
die auf Konten oder Sparbiicher (z. B. Gehalts-,
Sparkonten, Festgelder etc.) bei Kreditinstituten
gutgeschrieben werden, unter die Einlagensicherung.

Ruckflisse aus der Wertpapierverrechnung
(Dividendenertrage, Verkaufserlose,

Kuponauszahlungen, Tilgungen, etc.) sind als Guthaben

auf  einem Kundenkonto im Rahmen der
Einlagensicherung bis zu einem
Auszahlungshéchstbetrag  von  EUR  100.000,00
gesichert. Der Anlegerentschadigung unterliegen

insbesondere folgende Forderungen des Anlegers
gegen das Kreditinstitut aus:

- Verwaltung und Verwahrung von
Wertpapieren (Depotgeschaft)
- Handel des Kreditinstitutes mit

Finanzmarktinstrumenten

Unterschiedliche Auszahlungsfristen
- in der Anlegerentschadigung binnen 3 Monaten,
- in der Einlagensicherung binnen
o 10 Arbeitstagen (zwischen 01.01.2021 —
31.12.2023); und
o 7 Arbeitstagen (ab 01.01.2024).

Antrag
Bei Eintritt des Sicherungsfalls hat die

Sicherungseinrichtung die gedeckten Einlagen zu
erstatten ohne dass es eines Antrages des Einlegers
hierzu bedarf (Ausnahme Anlegerentschadigung und

zeitlich begrenzt gedeckte Einlagen gem. § 12 ESAEG).
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AUSNAHMEN VON DER EINLAGENSICHERUNG

Die Ausnahmen von der Sicherung werden im Folgenden

vereinfacht

dargestellt. Es gilt der Wortlaut der

gesetzlichen Bestimmungen in § 10 Abs. 1 ESAEG.

Nicht gesichert sind

Schuldverschreibungen des Kreditinstitutes
(z.B. Wohnbank-Anleihen, Kassenobligationen,
Pfandbriefe, etc.). Sie werden im Konkurs der
emittierenden  Bank nach  Mallgabe der
Emissionsbedingungen bedient (z. B. bevorzugt aus
einer abgesonderten Deckungsmasse wie etwa
Pfandbriefen oder mit der Konkursquote oder
nachrangig nach Bedienung der anderen
Glaubiger).

Eigenmittelbestandteile der Bank.

Einlagen, bei denen bis zum Eintritt des
Sicherungsfalls die Identitat des Inhabers niemals
festgestellt wurde, es sei denn, der Inhaber holt dies
innerhalb von 12 Monaten nach Eintritt des
Sicherungsfalls nach.

Einlagen, die in Zusammenhang mit Geldwésche
stehen.

Einlagen von Kredit- oder Finanzinstituten oder
Wertpapierfirmen  sowie von institutionellen
Investoren wie Versicherungen,
Investmentgesellschaften (Fonds), Pensions- und
Vorsorgekassen u.A.

Einlagen von Bund, Landern und Gemeinden und
vergleichbaren auslandischen
Gebietskorperschaften.

AUSNAHMEN
ENTSCHADIGUNG

VON DER ANLEGER-

Die Ausnahmen von der Sicherung werden im Folgenden

vereinfacht

dargestellt. Es gilt der Wortlaut der

gesetzlichen Bestimmungen in § 47 Abs. 2 ESAEG.

Nicht gesichert sind
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Forderungen, die nicht auf Euro, Schilling, ECU
oder die Landeswahrung eines Mitgliedstaates
lauten. Davon ausgenommen sind jedoch
Forderungen aus Wertpapiergeschaften  mit
Finanzinstrumenten gem. § 1 Z 7 WAG 2018.
Forderungen von Unternehmen, die die
Voraussetzungen fir groRe Kapitalgesellschaften
i.S.d. § 221 Abs. 3 Unternehmensgesetzbuch (UGB)
erfillen.

Forderungen, bei denen bis zum Eintritt des
Sicherungsfalls die Identitdt des Inhabers niemals
festgestellt wurde, es sei denn, der Inhaber holt dies
innerhalb von 12 Monaten nach Eintritt des
Sicherungsfalls nach.

Forderungen, die in
Geldwasche stehen.

Zusammenhang  mit

DenizBank (Wien)AG &

Forderungen von Bund, Landern und Gemeinden
und vergleichbaren auslandischen
Gebietskorperschaften.

Forderungen von dem Kreditinstitut nahestehenden
Personen, wie Mitglieder des Vorstandes, des
Aufsichtsrates, personlich haftende Gesellschafter,
Rechnungsprifer der Bank und Personen, die mind.
5% des Kapitals der Bank halten, auch wenn diese
Personen in ihrer Funktion fir verbundene
Unternehmen der Bank tatig sind (ausgenommen
bei unwesentlichen Beteiligungen). Darlber hinaus
sind nahe Angehdrige der dem Kreditinstitut
nahestehenden Personen sowie Dritte von der
Sicherung ausgeschlossen, falls der nahe
Angehdrige oder der Dritte fir Rechnung der dem
Kreditinstitut nahestehenden Personen handelt.

Im Ubrigen verweisen wir auf die gesetzlichen
Bestimmungen des ESAEG und des BWG 2018 liber
Einlagensicherung und Anlegerentschadigung, die wir
auf Wunsch gerne zur Verfligung stellen.

Detaillierte Angaben finden Sie unter
Informationsbogen fiir den Einleger unter dem
folgenden Link zur Verfligung:
https://www.denizbank.at/einlagensicherung/

Page 2 of 2

DenizBank(Wien) AG, Zweigniederlassung Frankfurt am Main Miinchener Strale 7, 60329 Frankfurt am Main
Tel.: 0800 488 6600 (kostenlos) Tel.: +48 (69) 4272 603-0 Fax: +49 (69) 4272603-4629 E-Mail: servicecenterfldenizbank.de www.denizbank.de

BLZ: 500 307 00 VID Nr. DEB13681135 Sitz: Frankfurl am Main HRE 56884 Amtsgericht Frankfurt am Main

Die DenizBank (Wien) AG ist eine Zweigniederlassung der DenizBank AG, Thomas-Klestil-Platz 1, 1030 Wien, Sitz: Wien, FN 142199t (Handelsgericht Wien),


https://www.denizbank.at/einlagensicherung/
mailto:servicecenter@denizbank.de
http://www.denizbank.de

	INFORMATION ÜBER EINLAGENSICHERUNG UND ANLEGERENTSCHÄDIGUNG
	1. EINLAGENSICHERUNG
	2. ANLEGERENTSCHÄDIGUNG
	3. ABGRENZUNG – EINLAGENSICHERUNG UND ANLEGERENTSCHÄDIGUNG
	4. AUSNAHMEN VON DER EINLAGENSICHERUNG
	5. AUSNAHMEN VON DER ANLEGER-ENTSCHÄDIGUNG



